
doch bei der Staatlichen Bauaufsicht eine Ge
nehmigung zur Beseitigung zu beantragen. Die 
Staatliche Bauaufsicht erteilt die Genehmi
gung zum Abriß einsturzgefährdeter Gebäude 
und Ruinen nur dann, wenn dies zur Abwen
dung unmittelbarer Gefahren für das Leben 
oder die Gesundheit von Menschen oder für 
bedeutende Sachwerte erforderlich und die 
Gefahr durch Sicherungsmaßnahmen (z.B. 
Absperrung, Beseitigung einsturzgefährdeter 
Bauteile) nicht abzuwenden ist (vgl. 10.5.).

10.4.
Aufgaben und Befugnisse der Organe 
des Staatsapparates 
bei der Durchführung 
von Baumaßnahmen der Bevölkerung

10.4.1.
Förderung, Leitung und Kontrolle 
der Bautätigkeit der Bevölkerung

Die Bautätigkeit der Bevölkerung, vor allem 
der Neubau von Eigenheimen, Erholungsbau
ten und Garagen sowie die Instandsetzung und 
Modernisierung von Eigenheimen und ande
ren Wohngebäuden, hat erheblich zugenom
men. Sie wird von Staat und Gesellschaft ge
fördert.

Die staatliche und gesellschaftliche Unter
stützung erstreckt sich auf:
- Bereitstellung von Grundstücken durch die 

örtlichen Räte zur Errichtung von Eigen
heimen, Erholungsbauten und Garagen;

- Bereitstellung eines wachsenden Waren
fonds an Baumaterialien und Baustoffen;

- Kreditgewährung beim Neubau sowie bei 
der Instandsetzung bzw. Modernisierung 
von Eigenheimen;

- weitere Förderungsmaßnahmen besonders 
für die Instandsetzung, Instandhaltung und 
Modernisierung von Wohnungen, ein
schließlich des Um- und Ausbaus zur Ge
winnung von Wohnraum, durch die Orga
ne des Staatsapparates wie auch durch Be
triebe, Genossenschaften und Einrichtun
gen.

Für die Förderung, Lenkung und Kontrolle 
der Baumaßnahmen der Bevölkerung tragen 
die Volksvertretungen und ihre Räte in den 
Städten und Gemeinden eine besondere Ver

antwortung. Sie unterstützen den Bau von Ei
genheimen durch die Auswahl erschließungs
günstiger Standorte und die Ausnutzung örtli
cher Materialaufkommen und -reserven, bera
ten die Bürger bei anderen Baumaßnahmen 
zur Verbesserung der Wohnbedingungen (§ 66 
Abs. 4 GöV) und nehmen Einfluß auf die ra
tionelle Verwendung des Baulandes, den ef
fektiven Materialeinsatz sowie - im Zu
sammenwirken mit den Räten der Kreise - auf 
die städtebaulich-architektonische Gestaltung 
der Bauwerke (§ 63 Abs. 5 GöV).

Als ein bewährtes Mittel zur Erfüllung die
ser Aufgaben und als langfristige Entschei
dungsgrundlage der Räte der Städte und Ge
meinden haben sich die Ortsgestaltungskon
zeptionen erwiesen, die in den Städten und Ge
meinden erarbeitet werden. In ihnen ist u. a. 
festgelegt, welche Baumaßnahmen der Bevöl
kerung an welchen Standorten in welcher Zeit 
möglich sind.16 Ausgehend vom Wohnungs
bauprogramm in seiner Einheit von Neubau, 
Rekonstruktion, Modernisierung und Wert
erhaltung, haben jene Baumaßnahmen Vor
rang, die auf die Erhaltung und Verbesserung 
der Wohnbedingungen gerichtet sind.

Ungeachtet des differenzierten Charakters 
der Baumaßnahmen ist eine Zustimmung des 
für den Standort des Bauwerks zuständigen 
Rates der Gemeinde, des Stadtbezirks oder 
der Stadt erforderlich, wenn das vorgesehene 
Bauwerk eine bestimmte Größe, Fläche, Höhe 
oder Tiefe übersteigt oder wenn Anbauten an 
ein bestehendes Bauwerk oder bestimmte Ver
änderungen an Bauwerken vorgenommen 
werden sollen (§ 3 VO über Bevölkerungsbau
werke; zur Zustimmungs- und Genehmigungs
pflicht beim Abriß vgl. auch 10.3.3.). Für die 
Modernisierung und Instandsetzung von Ei
genheimen ist eine Zustimmung erforderlich, 
soweit Materialien und Ausrüstungsgegen
stände aus dem Fonds Bauwesen oder bilan
zierte Baukapazitäten bereitgestellt, Preisdif
ferenzen gemäß der Eigenheim-VO ausgegli
chen oder Kredite hierfür bei Kreditinstituten 
in Anspruch genommen werden sollen.

Die Bauzustimmung als Voraussetzung für 
die Zulässigkeit der genannten Baumaßnah
men ist notwendig, weil nur in jedem konkre
ten Fall der zuständige Rat prüfen und ent-

16 Vgl. H. G. Schulz/R. Klemm/K. Picht, Ortsge
staltung - von der Konzeption zur Wirklichkeit, 
Berlin 1985.
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